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sehr geehrtef Ner Nonkovic,

derDeutsche Bundesiag hal lhre Petjtion be6ien und am 26.01 2012 beschlosseni

Das Petlians\/eiahren abzüschließen.

Errolgtdamitdef Beschlussemprehluns des Pettionsausschusses (BT_Drucksache

1718365), dessen Bogr0ndung beigetugt ist.

tMiidem Beschluss des Deutsch€n Bundestages isldas Pelilionsverfahrcn beendel

M t lreundlchen Gdiß€n
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Das Petitionsve ahren

23566 Lilbeck

Beschlussemotehluno

Eesdldlls

Der Peleni kntisied die Beschlussempfehlung des Petltionsausschusses zur AneG

oer Peient hätie sich mit seinem Aniegen, das sich gegen die Anerkennung des

Kosovo als unabhängiger staai richtete, ber€ils in der i6. wahlperlode zweimal an

den Petitionsausschuss ds Deulschen Bundestages gewändt, Auf Empfehlung des

Petitionsalsschusses hatte der Deutsche Bundeslaq an 26. Mäz 2009 und am

17. Juni 2Olo beschlossen, das Petiiionwerrahren abzuschließen. Dies ist dem Pe-

tenten jeweiß mitgeteili woden und glsichzeäig wude ihm die Beschlussempiehlung

Der Peteni wendet sich nun emeutgegen den Beschluss, das Petjtionsverfahr€n ab-

zuschließen. Er hält die Beg.ihdung rÜr ralsch, da dio Unabhänsiskeit des Kosovo

lm Gegensalz zur Resolulior 1244 stehe, in deres heiße, dass Kosovo ein Teilgebiet

Sebiens Eei. Zu $€iioron Einzelheilen wid äuf die Eingabe hingewlesen.

Unter Berücksichtigung einer stellungnahme des Auswädigen Amtes sieht das Er-

gebnis der parlameniaischen Prilfuns tolgendemaßen äus:

Der Peljtionsausschuss hän die An€rtennung des Kosovo als unabhängig€n staat

nach wie vor für rechtriäßig. Zum einen iiegen - wio schon früher ausgefÜhrt _ di€

drcl klässischen Slaaiselehente vor: Staaisgebiet, siaaisvolk und Staatsgewali

Zum anderen hat in der zwischenzelt dor lnternaiionale Gedchishor (lGH) In Oon

Haag am 22. Juli 2O1O festgestelli, dass die Unabhängigkeitse*lä.uns des Kosovo

vom 17. Februaf 2008 nicht gegen das Völkeirecht veßtößt. Der IGH f0hrte dazu

u. a. aus, dass eine Nom, dle die Unabhansiskeit des Kosovo verbolen hätto, sich
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ontweder im allgemeinen Vii kefiechl oderin der Reso ution 1244 (1999) des Sichets
heiisrates der Vereinten Nationen vom 10. Jun' 1999 hätte linden müs*n. Beides
hatder IGH jedoch vemeint.

Zur Resolution 1244 (1999) des sicherheitsEtes und zur Veo.dnuis 2001/9 von
UN[,llK (lnter]msveMaliunssmission der Vereinien Nationen im Kosovo) siettte def
IGH fest Keiierder beiden Rechtgakte seibis zur Unabhängigkeitsefttärung vom Si-
cherheitsrat aufgehoben worden, so dass beide Rechtsakte am 17. Feboar 2008,
dem Tag der Unabhängigkenserklärung, geltendes Völk€nocht und damil lei des
Prüiungsmaßstebes ftjr die Beannrorlung der von der GeneEtve6ammtung der VeF
einten Nationen gestellien Frage gew€sen sei. Zweck derResolulion 12r4 (1SSg) sei
die Einnchung €in€s Ubeqängsegimes gewesen, das zu,humanikiren Zrecken die
Ausübung der serblschen Staatsgewalt im Kosovo oberlagert habe. Oie Resolu,
tion 1244 (1999) seihinsegen nichl dazu boslimml gewe6en, einen dauerhanen insti-
tutione len Rahmen ior den Kosovo zu schatren. Über den endgülllgen Siaius des
Kosovo sase die Resolulion nichls aus. Die Autoren der Unabhängjgkeirsorklärung
hätlen nichi als Mitglieder einer der durch das UbeEangsregime geschatrenon nst -
iuiionen gehandelt, sondem als Verlreter des kosovarischen Volkes außefialb die-
ses Rahmers. Damit agie'ten sie a!,f einer Ebene, dle von der Resolulon 1244
(1999) und den äuf ihrer Grundlage elgangen€n Vercdnungen von UNt\llKgar nichl
ertasst waren. Der sicherheilsiai habe in Resolution 1244 (1999) weder sich selbsl
die endgültige Regelung des Rechtsstatus des Kosovo vorbehallen noch den Akteu,
ren ln dieser Hinsicht besiimmte Verboto oder Handlungsverpflichtunsen auferesi.
Resolutioi 1244 (1999) sei daher durch die Unabhängigkeitserklärung nicht venein

Oer Pelitionsausschuss sieht sich !n den Ausführungen des IGH in sener Aufias,
surg, wi€ sie sich schon n den vorigen Beschlussemplehlungen niedersch ug, be"
s1äl gt.

Oer Petiiionsäusschuss kann daher nur empfehlen, das Pettionsveriahren abzLr-
schließen, da dem An iegen nicht enisprcchen weden konnle.


